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Norm

JGG §13 Abs2 B

StPO §270 Abs4 Z2

1. JGG § 13 heute

2. JGG § 13 gültig ab 01.01.1989

1. StPO § 270 heute

2. StPO § 270 gültig ab 01.06.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 52/2009

3. StPO § 270 gültig von 01.01.2008 bis 31.05.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 93/2007

4. StPO § 270 gültig von 01.03.2005 bis 31.12.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 164/2004

5. StPO § 270 gültig von 01.01.1994 bis 28.02.2005 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 526/1993

6. StPO § 270 gültig von 01.03.1988 bis 31.12.1993 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 605/1987

Rechtssatz

Nach § 270 Abs 4 Z 2 StPO iVm § 13 Abs 2 JGG hat die in gekürzter Form erfolgte Urteilsausfertigung die als erwiesen

angenommenen Tatsachen in gedrängter Darstellung sowie die Gründe für den Vorbehalt der Strafe zumindest in

Schlagworten zu enthalten. Der bloße Hinweis auf § 13 JGG entspricht diesem Begründungsgebot nicht.Nach

Paragraph 270, Absatz 4, Zi@er 2, StPO in Verbindung mit Paragraph 13, Absatz 2, JGG hat die in gekürzter Form

erfolgte Urteilsausfertigung die als erwiesen angenommenen Tatsachen in gedrängter Darstellung sowie die Gründe

für den Vorbehalt der Strafe zumindest in Schlagworten zu enthalten. Der bloße Hinweis auf Paragraph 13, JGG

entspricht diesem Begründungsgebot nicht.
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Auch; Beisatz: Hier: In der gekürzten Urteilsausfertigung zählte das Erstgericht sichtlich als Grundlage der

Entscheidung nach § 13 JGG zwei mildernde Aspekte und einen erschwerenden Umstand auf. Dies entspricht

dem der gekürzten Urteilsausfertigung entsprechenden Begründungsgebot. (T1)
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